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Art. 18 158 WGG Spekulationsfrist
bei nachtraglich erworbenem

Eigentum

WGG - Wohnungsgemeinnutzigkeitsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

1. (1)Der Bauvereinigung steht im Fall einer nachtraglichen Ubertragung von Wohnungen und
Geschaftsraumlichkeiten gemald 8 15b in das Eigentum (Miteigentum, Wohnungseigentum) ein Vorkaufsrecht zu,
das im Grundbuch einzuverleiben ist und dessen Rechtsfolgen im Kaufvertrag zu erldutern sind. Das
Vorkaufsrecht zum Kaufpreis gemaf3 Abs. 2 Z 2 darf ohne Zustimmung der Bauvereinigung binnen finfzehn
Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages nicht geloscht werden. Es erlischt entweder nach Leistung des
Differenzbetrages gemal3 Abs. 2 oder spatestens nach funfzehn Jahren.

2. (2)Der Eigentiimer hat im Fall einer (Weiter-)Ubertragung binnen finfzehn Jahren nach Abschluss des
Kaufvertrages den Differenzbetrag, der sich aus dem Vergleich

1. 1.des dem Kaufer bekanntzugebenden Verkehrswerts im Zeitpunkt des schriftlichen Angebots der
Bauvereinigung gemal3 8 15e Abs. 1 oder § 15c lit. b (des vom Gericht ermittelten Verkehrswerts gemaf3
§ 15d Abs. 2) mit
2. 2.dem vereinbarten (8§ 15d Abs. 1) oder festgesetzten (§ 15d Abs. 2 und 8 15e Abs. 2) Kaufpreis ergibt, an die
Bauvereinigung zu leisten.
Bei nachtraglicher Ubertragung in das Eigentum (Miteigentum, Wohnungseigentum) gemé&R § 15b, auf welche die
Vorschriften der § 15c¢ bis § 15f nicht anwendbar sind, ist unter Z 1 der dem Kaufer bekanntzugebende
Verkehrswert im Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages zu verstehen, sowie unter Z 2 der vereinbarte
Kaufpreis.

3. (3)Als (Weiter-)Ubertragung geméaR Abs. 1 und 2 gelten alle Rechtsgeschifte unter Lebenden, ausgenommen die
Ubertragung des Eigentums oder des Mindestanteils oder des Anteils am Mindestanteil (§ 5 WEG 2002) an den
Ehegatten, den eingetragenen Partner, Verwandte in gerader Linie, einschlie8lich der Wahlkinder oder
Geschwister, sowie den Lebensgefahrten. Lebensgefahrte im Sinne dieser Bestimmung ist, wer mit dem
veraulBernden Wohnungseigentiimer seit mindestens drei Jahren in der Wohnung in einer in wirtschaftlicher
Hinsicht gleich einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft eingerichteten Haushaltsgemeinschaft lebt.

4. (4)Einwendungen gegen die Hohe des dem Differenzbetrag gem. 8 15g Abs. 2 zugrunde gelegten Verkehrswerts
gem. § 15g Abs. 2 Z 1 sind binnen sechs Monaten nach dessen Vorschreibung gerichtlich (Gemeinde, § 39 MRG)
geltend zu machen.

In Kraft seit 01.08.2019 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/weg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/mrg/paragraf/39

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 1 § 15g WGG Spekulationsfrist bei nachträglich erworbenem Eigentum
	WGG - Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz


